
Öffentliche Bekanntmachung des Kreis-
wahlleiters für den Wahlkreis 117 Ober-
hausen - Wesel III zur Bundestagswahl am
24. September 2017

Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvor-
schlägen zur Bundestagswahl am 24. September
2017

Der Bundespräsident hat durch Anordnung vom 23. Ja-
nuar 2017 den 24. September 2017 als Wahltag für die
Wahl zum 19. Deutschen Bundestag bestimmt.

Nach der Anlage zu § 2 Abs. 2 des Bundeswahlgesetzes
(BWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli
1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Mai 2016 (BGBl. I S.
1062), bildet die kreisfreie Stadt Oberhausen zusammen
mit der Gemeinde Dinslaken des Kreises Wesel den
Wahlkreis 117, für den nach § 5 BWG ein Abgeordneter
zu wählen ist.

Wählbar ist gemäß § 15 Abs. 1 BWG jeder Wahlberech-
tigte, der am Wahltag Deutscher im Sinne des Artikels
116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist und das achtzehnte
Lebensjahr vollendet hat. Wahlberechtigt sind gemäß §
12 Abs. 1 BWG alle Deutschen im Sinne des Artikels 116
Abs. 1 des Grundgesetzes, die am Wahltage das acht-
zehnte Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens drei
Monaten in der Bundesrepublik Deutschland eine Woh-
nung innehaben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten
und nicht nach § 13 BWG vom Wahlrecht ausgeschlos-
sen sind.

Nicht wählbar ist gemäß § 15 Abs. 2 BWG, wer nach § 13
BWG vom Wahlrecht ausgeschlossen ist oder infolge
eines Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit
zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt.

1. Ort und Zeit der Einreichung der Kreiswahlvor-
schläge

Die Kreiswahlvorschläge müssen beim Kreiswahllei-
ter - Fachbereich Wahlen, Essener Straße 66, 46047
Oberhausen, Zimmer Nr. 06, spätestens bis

Montag, 17. Juli 2017, 18:00 Uhr,

schriftlich eingereicht werden (§ 19 BWG in Verbin-
dung mit § 32 Bundeswahlordnung [BWO] in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 19. April 2002 [BGBl.
I. S. 1376], zuletzt geändert durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 13. Mai 2013 [BGBl. I S. 1255]).

Es ist ratsam, die Kreiswahlvorschläge nach Möglichkeit
so frühzeitig vor dem 17. Juli 2017 einzureichen, dass
etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge
berühren, noch rechtzeitig behoben werden können.

Kreiswahlvorschläge sind gemäß § 26 Abs. 1 BWG
zurückzuweisen, wenn sie verspätet eingereicht wer-
den oder den gesetzlichen Anforderungen nicht ent-
sprechen, die durch das Bundeswahlgesetz und die
Bundeswahlordnung aufgestellt sind, es sei denn,
dass in diesen Vorschriften etwas anderes bestimmt
ist.

2. Wahlvorschlagsrecht

Wahlvorschläge können nach § 18 Abs. 1 BWG von
Parteien und nach Maßgabe des § 20 BWG von
Wahlberechtigten eingereicht werden. Parteien, die
im Deutschen Bundestag oder in einem Landtag seit
deren letzter Wahl nicht auf Grund eigener Wahlvor-
schläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abge-
ordneten vertreten waren, können als solche einen
Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie spätestens
am siebenundneunzigsten Tag vor der Wahl bis 18:00
Uhr (19. Juni 2017) dem Bundeswahlleiter ihre Beteili-
gung an der Wahl schriftlich angezeigt haben und der
Bundeswahlausschuss ihre Parteieigenschaft festge-
stellt hat (§ 18 Abs. 2 BWG, § 33 BWO).

3. Aufstellung von Parteibewerbern in Mitglieder-
oder Vertreterversammlungen

Als Bewerber einer Partei kann in einem Kreiswahl-
vorschlag nur benannt werden, wer nicht Mitglied einer
anderen Partei ist und in einer Mitgliederversammlung
zur Wahl eines Wahlkreisbewerbers oder in einer be-
sonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung
hierzu gewählt worden ist. Mitgliederversammlung zur
Wahl eines Wahlkreisbewerbers ist eine Versammlung
der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im Wahlkreis
zum Deutschen Bundestag wahlberechtigten Mitglie-
der der Partei. Besondere Vertreterversammlung ist
eine Versammlung der von einer derartigen Mitglie-
derversammlung aus ihrer Mitte gewählten Vertreter.
Allgemeine Vertreterversammlung ist eine nach der
Satzung der Partei (§ 6 des Parteiengesetzes) allge-
mein für bevorstehende Wahlen von einer derartigen
Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte bestellte Ver-
sammlung (§ 21 Abs. 1 BWG).

Die Bewerber und Vertreter für die Vertreterver-
sammlung werden in geheimer Abstimmung gewählt.
Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung
ist hierbei vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern ist
Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Die
Wahlen dürfen frühestens 32 Monate, für die Vertre-
terversammlungen frühestens 29 Monate nach Be-
ginn der Wahlperiode des Deutschen Bundestages
stattfinden; dies gilt nicht, wenn die Wahlperiode vor-
zeitig endet (§ 21 Abs. 3 BWG).

Der Vorstand des Landesverbandes oder, wenn
Landesverbände nicht bestehen, die Vorstände der
nächstniedrigen Gebietsverbände, in deren Bereich
der Wahlkreis liegt oder eine andere in der Parteisat-
zung hierfür vorgesehene Stelle, können gegen den
Beschluss einer Mitglieder- oder Vertreterversamm-
lung Einspruch erheben. Auf einen solchen Einspruch
ist die Abstimmung zu wiederholen. Ihr Ergebnis ist
endgültig (§ 21 Abs. 4 BWG).

51

15. März 2017 Amtsblatt 5/2017

Amtsblatt für die
Stadt Oberhausen

INHALT
Amtliche Bekanntmachung
Seite 51 bis 53

Stadt Oberhausen
Pressestelle

Rathaus
46042 Oberhausen

Amtliche Bekanntmachung

stadt
oberhausen



Das Nähere über die Wahl der Vertreter für die Ver-
treterversammlung, über die Einberufung und Be-
schlussfähigkeit der Mitglieder- oder Vertreterver-
sammlung sowie über das Verfahren für die Wahl des
Bewerbers regeln die Parteien durch ihre Satzungen
(§ 21 Abs. 5 BWG).

Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des
Bewerbers mit Angaben über Ort und Zeit der Ver-
sammlung, Form der Einladung, Zahl der erschiene-
nen Mitglieder und Ergebnis der Abstimmung ist mit
dem Kreiswahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben
der Leiter der Versammlung und zwei von diesem be-
stimmte Teilnehmer gegenüber dem Kreiswahlleiter
an Eides statt zu versichern, dass die Anforderungen
gemäß § 21 Abs. 3 Sätze 1 bis 3 BWG beachtet wor-
den sind. Der Kreiswahlleiter ist zur Abnahme einer
solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt
als Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetz-
buches (§ 21 Abs. 6 BWG).

4. Muster des Kreiswahlvorschlages und seiner
Anlagen

Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem Muster der
Anlage 13 zu § 34 Abs. 1 BWO eingereicht werden. Er
muss enthalten:

a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf
oder Stand, das Geburtsdatum, den Geburtsort
und die Anschrift (Hauptwohnung) des Bewerbers,

b) den Namen der einreichenden Partei und, sofern
sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch
diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen (§ 20
Abs. 3 BWG) deren Kennwort.

Er soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauens-
person und der stellvertretenden Vertrauensperson
enthalten. Fehlt diese Bezeichnung, so gilt die Per-
son, die als erste unterzeichnet hat, als Vertrauens-
person und diejenige, die als zweite unterzeichnet
hat, als stellvertretende Vertrauensperson (§ 22 Abs.
1 BWG und § 34 Abs. 1 BWO).

5. Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge

Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen eines
Bewerbers enthalten. Jeder Bewerber kann nur in
einem Wahlkreis und hier nur in einem Kreiswahlvor-
schlag benannt werden. Als Bewerber kann nur vor-
geschlagen werden, wer seine Zustimmung dazu
schriftlich erteilt hat. Die Zustimmung ist unwiderruf-
lich (§ 20 Abs. 1 BWG).

Kreiswahlvorschläge von Parteien müssen von dem
Vorstand des Landesverbandes oder, wenn Landes-
verbände nicht bestehen, von den Vorständen der
nächstniedrigen Gebietsverbände, in deren Bereich
der Wahlkreis liegt, persönlich und handschriftlich
unterzeichnet sein. Kreiswahlvorschläge der im § 18
Abs. 2 BWG genannten Parteien müssen außerdem
von mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahlkrei-
ses persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein;
die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unter-
zeichnung gegeben sein und ist bei Einreichung des
Kreiswahlvorschlages nachzuweisen. Das Erfordernis
von 200 Unterschriften gilt nicht für Kreiswahlvor-
schläge von Parteien nationaler Minderheiten (§ 20
Abs. 2 BWG).

Andere Kreiswahlvorschläge müssen von mindestens
200 Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich
und handschriftlich unterzeichnet sein. Absatz 2 Satz
2 zweiter Halbsatz des § 20 BWG gilt entsprechend 
(§ 20 Abs. 3 BWG).

Dem Kreiswahlvorschlag sind gemäß § 34 Abs. 5
BWO beizufügen:

1. die Erklärung des vorgeschlagenen Bewerbers
nach dem Muster der Anlage 15 BWO, dass er
seiner Aufstellung zustimmt und für keinen ande-
ren Wahlkreis seine Zustimmung zur Benennung
als Bewerber gegeben hat,

2. eine Bescheinigung der zuständigen Gemeinde-
behörde, dass der vorgeschlagene Bewerber für
die Bundestagswahl wählbar ist (Anlage 16 BWO),

3. bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien 

a) eine Ausfertigung der Niederschrift über die
Beschlussfassung der Mitglieder- oder Ver-
treterversammlung, in der der Bewerber auf-
gestellt worden ist, im Falle eines Einspruchs
nach § 21 Abs. 4 BWG auch eine Ausferti-
gung der Niederschrift über die wiederholte
Abstimmung, mit der nach § 21 Abs. 6 Satz 2
BWG vorgeschriebenen Versicherung an Ei-
des statt; die Niederschrift soll nach dem
Muster der Anlage 17 BWO gefertigt, die Ver-
sicherung an Eides statt nach dem Muster
der Anlage 18 BWO abgegeben werden;

b) eine Versicherung an Eides statt des vorge-
schlagenen Bewerbers gegenüber dem
Kreiswahlleiter nach dem Muster der Anlage
15 BWO, dass er nicht Mitglied einer anderen
als der den Wahlvorschlag einreichenden
Partei ist; für die Abnahme der Versicherung
an Eides statt gilt § 21 Abs. 6 Satz 3 des Bun-
deswahlgesetzes entsprechend,

4. die erforderliche Zahl von Unterstützungsunter-
schriften nebst Bescheinigungen des Wahlrechts
der Unterzeichner (§ 34 Abs. 4 Nr. 2 und 3 BWO),
sofern der Kreiswahlvorschlag von mindestens
200 Wahlberechtigten des Wahlkreises unter-
zeichnet sein muss.

Muss ein Kreiswahlvorschlag von mindestens 200
Wahlberechtigten des Wahlkreises unterzeichnet
sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen Form-
blättern nach Anlage 14 BWO (§ 34 Abs. 4 BWO)
unter Beachtung folgender Vorschriften zu erbringen:

1. Die Formblätter werden auf Anforderung vom
Kreiswahlleiter kostenfrei geliefert; er kann sie
auch als Druckvorlage oder elektronisch bereit-
stellen. Bei der Anforderung sind Familienname,
Vornamen und Anschrift (Hauptwohnung) des
vorzuschlagenden Bewerbers anzugeben. Wird
bei der Anforderung der Nachweis erbracht, dass
für den Bewerber im Melderegister eine Aus-
kunftssperre gemäß § 51 Abs. 1 des Bundes-
meldegesetzes eingetragen ist, wird anstelle sei-
ner Anschrift (Hauptwohnung) eine Erreichbar-
keitsadresse verwendet; die Angabe eines Post-
fachs genügt nicht. Als Bezeichnung des Trägers
des Wahlvorschlages, der den Kreiswahlvor-
schlag einreichen will, sind außerdem bei Partei-
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en deren Namen und, sofern sie eine Kurzbe-
zeichnung verwenden, auch diese, bei anderen
Kreiswahlvorschlägen deren Kennwort anzuge-
ben. Parteien haben ferner die Aufstellung des
Bewerbers in einer Mitglieder- oder einer beson-
deren oder allgemeinen Vertreterversammlung
nach § 21 BWG zu bestätigen. Der Kreiswahllei-
ter hat die in den Sätzen 2 bis 4 genannten An-
gaben im Kopf der Formblätter zu vermerken.

2. Die Wahlberechtigten, die einen Kreiswahlvor-
schlag unterstützen, müssen die Erklärung auf
dem Formblatt persönlich und handschriftlich
unterzeichnen; neben der Unterschrift sind
Familienname, Vornamen, Geburtsdatum und
Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners
sowie der Tag der Unterzeichnung anzugeben.
Von den Wahlberechtigten im Sinne des § 12
Abs. 2 Satz 1 BWG ist der Nachweis für die
Wahlberechtigung durch die Angaben gemäß An-
lage 2 BWO und Abgabe einer Versicherung an
Eides statt zu erbringen.

3. Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt
oder gesondert eine Bescheinigung der Gemein-
debehörde, bei der die Person im Wählerver-
zeichnis einzutragen ist, beizufügen, dass sie
zum Zeitpunkt der Unterzeichnung im betreffen-
den Wahlkreis wahlberechtigt ist. Gesonderte
Bescheinigungen des Wahlrechts sind vom
Träger des Wahlvorschlages bei der Einreichung
des Kreiswahlvorschlages mit den Unterstüt-
zungsunterschriften zu verbinden. Wer für einen
anderen eine Bescheinigung des Wahlrechts
beantragt, muss nachweisen, dass der Betref-
fende den Kreiswahlvorschlag unterstützt.

4. Ein Wahlberechtigter darf nur einen Kreiswahl-
vorschlag unterzeichnen; hat jemand mehrere
Kreiswahlvorschläge unterzeichnet, so ist die
Unterschrift auf allen weiteren Kreiswahlvor-
schlägen ungültig.

5. Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen erst
nach Aufstellung des Bewerbers durch eine Mit-
glieder- oder Vertreterversammlung unterzeich-
net werden. Vorher geleistete Unterschriften sind
ungültig.

Die Vordrucke für die Kreiswahlvorschläge und die übri-
gen Anlagen sind beim Kreiswahlleiter - Fachbereich
Wahlen, Essener Str. 66, 46047 Oberhausen, Zimmer 
Nr. 06, zu erhalten.

Oberhausen, 27.02.2017

Daniel Schranz
- Kreiswahlleiter -
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Die Artothek gibt den Benutzern die Möglichkeit,
qualifizierte Kunstwerke, Grafiken und Kleinplas-
tiken gegen geringes Entgelt (für drei Monate 10,--
Euro, für sechs Monate 20,-- Euro je Kunstwerk)
auszuleihen.

Sie bietet neben eigenem Bestand Leihgaben der
Ludwig Galerie Schloss Oberhausen, des
Kunstvereins Oberhausen, des Arbeitskreises
Oberhausener Künstler sowie Jahresgaben des
Kunstvereins Oberhausen und Arbeiten aus der
Malschule. Die Leihgaben des Arbeitskreises
Oberhausener Künstler und Jahresgaben des
Kunstvereins Oberhausen sind käuflich.

Nächste Ausleihe:
Donnerstag, 6. April 2017
Ludwig Galerie Schloss Oberhausen,
Konrad-Adenauer-Allee 46

Auskunft:
Bereich 0-8 Kunst / Artothek, Tel. 0208 41249-22
montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr

Ausleihe von Kunstwerken

Die seit Februar 1967 bestehende Malschule führt

unter Leitung von Künstlern und Pädagogen Kurse

für Kinder ab fünf Jahren und Jugendliche im Mal-

schulgebäude (ehemalige Styrumer Schule),

Grevenstraße 36, und in den Stadtteilen durch.

Die Teilnehmer werden durch ein differenziertes

Angebot verschiedenster Motive und Techniken mit

der Vielfalt der bildnerischen Ausdrucksmöglichkeit

bekannt gemacht.

Jeder Teilnehmer arbeitet entsprechend seinen

Neigungen, Interessen und Fähigkeiten ohne Vor-

gabe von Aufgabenstellungen. Die Gruppenleiter

stehen dabei beratend zur Seite. Es sollen keine

festgesetzten Ziele erreicht werden.

Deshalb ist ein Wechsel zwischen den Gruppen

ebenso wie eine Neuaufnahme während des gan-

zen Jahres möglich.

Eigene Tätigkeit von Kindern und Jugendlichen för-

dert die individuelle Bildsprache, führt zu prakti-

schen Fertigkeiten und hilft, Kunstwerke zu betrach-

ten und zu verstehen.

Gemeinsam geplante Vorhaben schaffen Kontakte

untereinander und fördern das Sozialverhalten der

Gruppe.

Vormerkungen für die Aufnahme im Frühling 2017

nimmt der Bereich 0-8 Kunst / Malschule, Tel. 0208

41249-22, montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr

entgegen.

Malschule

für Kinder

und Jugendliche
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